
II- 3.203 der Beilagen zu den Stenorr. apHschen P"oh-l'ol! 'cl N t· I ---- • _ .• - -. ' . ' ..•. --' ." en es Cl lona r"t(>s 
XN.G;;etzg~ung;~;;-- -~ 

D ER B UND E S ~1 I N IST E R 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl 10.072/89-1~1/77 
Besoldung der freiwillig ver­
längerten Grulldwehrdiener; 
Anfra.ge dEn'" Abgeordneten DVw '" JOSSECK 
und Genossen an d.en Eundesminister 
für L.andesverteidigung, Nr. 1544/J 

{lf93/t\8 

1978 -01- 2 6 
zu 15'1'1IJ 

In den einlei ten.ä.en Bemerku.ngen zur vorliegenden 

Anfra.ge wird 11.8. 0 festges·tellt, die Zahl der Vfehr­

pflichtigeni' die ein.8n freiwillig verlängerten 

Grundwehrdienst leisten, entwickle si(~h seit 1976 
"ausgesprochen rückläufig". Die Ursa.che für.eine 

solche Entwicklung vermeinen dis Anfragesteller 

darin zu erblicken" da.ß d:te Bezüge d.ieses Personen-

kreises seit 1971 nur um '14.2,&, jene der öffent­

lich Bediensteten im gleichen Zeitraum jedoch um 
mehr als 60 % angehoben worden seien. 

Hiezu ist zunächst zu bemerken, daß zwar inder 

zwei ten Jahre·shälfte 19'77 die Zahl der Wehrpflichti­
gen, die einen freiw.illig verlängerten Grundwehr­
dienst. l~:dsten, geringfügig unter jener der Ver­
gleichsmonate des Jahres 1976 la.g, von einer tfaus­
gesprochen rückläufigenot Entv/icklung kann jedoch 
keine Rede sein, zumal die Zahl der vorenvähn-'Gen 
Wehrpflichtigen seit Okto'oer 1977 er.u.6ut eine 
steigende Tendenz aufweist. Die Ursache für den 
in der zweiten Jahreshälfte 1977 gegenüber den 
gleichl.~n rJonaten des Jahres 1976 geringfügig 

niedrigeren Stand an Wehrpfli.chtigen~ die einen 
freiwillig 'verlän.gerten GX'U:'ld'lt'Hlhrdienst leisten, 
ist vielmehr in dem Ums"ta:nd zu erblicken, daß es 

1977 gelungen ist~ aus diesemPersonenkreiseine 
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deutlich höhere Zahl als 1976 in ein Dienstver­
hältnis als zeitverpflichtete Soldaten überzu­

führen o So steht zum Stichtag 1. Dezember 1977 
einer Verminderung der Zahl an Wehrpflichtigen., 

d.ie einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 

lei.stf'>n, um 251 (5, 62 ~) eine Erhöhung der Zahl 

an. zeitverpflichteten Soldaten um 481 (26~4'1 %) 
gegenüber<\> 

Der in der gegenständlichen Anfrage ferner auf­
gestellten Eehaupt1.1ng ll daß die finanziellen An­
reize für eine Verpflichtung zum freiwillig ver­
längerten Grun.dwehrdienst zu. gering seien, lnöchte 
ich lediglich entgegenhalten., daß im abgelaufenen 
Jahr derl'rO"zentsatz jener Prä.senzd.iener~ dj.e sich 
tUr eine Gesamtdienstzeit in der Dauer von mehr 
als 18 Monaten verpflichteten, gegenüber 1976 nicht 
Ull..erheblich (VOll. 52 ~ auf 62 %) angestiegen iste 
Eine derartige Zunahme der Verpflich·tungsdauer 

kann aber wohl nur als Indiz feir die Attraktivität 
des Illstituts des freiwillig verlängerten Grund-
wehrdienstes i.n,tel'pretiert wßrden o 

Zur Argumentation, cl.ie Bezüge {leI' Wehrpflichtigen, 

die ein.en freiwillig .. ,rer1.ängerten G'rundwehrdienst 
leisten, seien seit 1971 Dllr um 14,2 ~t jene d.el" 

öffentlich Bediensteten aber umrrehr als 60 % er­
höht worden, ist zunächst zu bemerken, daß hiebe i 
Netto- mit B~lttoerhöhun.gen verglichen wurden, 
woraus sich zwangsläufig ein verzerrtes Bild bei 

der Betrachtung der Ent-nicklung der ~~!?~f'L~ 
Barbezüge beim freiwillig verlängerten Gl'"'md­

wehrctienst ergibt.;> Abgesehen tla"l{On vrurde bei diesem. 

Vergleich noch übersehen, da,ß seit 1971 die Be-
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messungsgrundlagen für den Familienu:nterhalt um 

191 " (bei der IUindestbemessungsgrrui.dlage) bzw" 

um 130.% <-Dei der IHh1hstbemessungsgrundlage) an­

gehoben wurden. Da a.ber der Fa.miliex.l.unterhal t 

im allgemeinen einen beträchtlichen Teil der Be­
soldung dar Wehrpflichtigsl"l9 die einen freiwillig 

verlängerten Gru.ndwehrdiens·~ leiste:u9 . d.arstell-t, 

dUrfte daher auch dieser Umstand im vorliegenden' 

Zuswmr,enhang nicht außer Betracht gelassen werden. 

Abschließend möchte ich im vorliegenden Zusammen­

hang noch auf einen entscheidenden Gesj_chtspunkt 

aufmerksam machen~ Die Ableistung eines freiviill:tg 
verlängerten Grur!dwehrdienstes bildet eine der 

Voraussetzungen. für die Verpflicht'l.ll1g zum zei tver­

pflichteten Soldaten~ J.m Hinblick d.ara.uf ist bei 

jeder Anhebung eIer BezUge der Wehrpflichtigen, die 

einen freiwillig verlängerten GI"IJndwehrdienst 

leisten~ darauf' zu ach-ten, da.ß die Höhe dieser 

Bezüge i11 ei.nem angemessenen Verhältnis zu elen 
Bezügen der zeitverpflichteten Solda-ten gehalten 

wird, sollen nicht - wie et'Na durch eL'"len möglichen 

Bezugsabfa.ll - personalpolitisch unen"iünschte 
Konsequenzen in. bezt,l.g auf die ze:i.tverpflichteten 

Soldaten die Folge sein .. 

. Im einzelnen beantworte ich die gegenständliche 

Anfrage wie folgt~ 

Zu 1: --
Wie. berei·~s ausfU.hrlich dargelegt, ktmn von' einem 

rückläufigen Trend bei den Meldungen Z-V.ID frei­
willig verlängerten Grundwehrdiensi.; d.erzeit nicht 
gesprochen werden. Es eri .. forig·t sich da.:;>:lor, z.ur Frage 
eines allfälligen Zu.sa....1'nm.enhanges zwische!l der an-
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geblich rückläufigen Zahl von Wehrpflichtlgell, die 
. einen freDvillig verlängerten Grundwehrdienst 
leisten, und ihrer Besoldung Stellung zu nehmen. 

Zu 2: ... -
Im Hinhlick auf meine vorstehenden Altsführungen 
sehe ich im gegenwärtigen Ze:i.tpunkt keine Not­
wendigkeit, die Bezüge der Wehrpflichtigen, o.ie 
einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
leisten, im Wege einer Novellierung des Heeres­
gebührengesetzes anzuheben& 
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